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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1953

Norm

ABGB §830 B5

ZPO §226

Rechtssatz

Das Begehren auf Teilung der Eigentumsgemeinschaft ist auch dann noch schlüssig, wenn in der Klage eine

diesbezügliche Parteienvereinbarung behauptet wird, die jedoch nicht realisiert worden sei.
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